
Neufassung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

(BGS-EWS) 
der GemeindeCollenberg für die §§ 1 bis 7

vom 19. Dezember 2006

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Collenberg folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und 
zur Fäkalschlammentsorgungssatzung:

§ 1 Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässe-
rungseinrichtung für das in § 1 der Entwässerungssatzung (EWS) beschriebene Gebiet 
einen Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare sowie für solche Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, auf denen Ab-
wasser anfällt, wenn 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 

besteht,
2. sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind, oder
3. sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die Entwässerungseinrich-

tung angeschlossen werden.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 

1. § 2 Nr. 1, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
werden kann,

2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
ist,

3. § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sondervereinbarung.

Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung liegt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit In-Kraft-Treten dieser Satzung. 

(2) Wird eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des Grund-
stücks vorgenommen, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die Beitrags-
schuld mit dem Abschluss der Maßnahme. Die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung 
bereits herangezogenen Flächen werden keiner neuen Berechnung unterzogen.
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§ 4 Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhan-
denen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstü-
cken in unbeplanten Gebieten von mindestens 3000 m² Fläche (übergroße Grundstü-
cke) auf das vierfache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 3000 
m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 
ermitteln. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Keller-
geschosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind und dem dauernden 
oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen. Garagen werde nicht heran-
gezogen. Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung kei-
nen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserbeseitigung auslösen oder nicht an-
geschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude o-
der Gebäudeteile die tatsächlich angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das Glei-
che gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerb-
lichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist die anzusetzende Geschossfläche nach 
der in der näheren Umgebung vorhandenen Bebauung zu ermitteln; anzusetzen ist das 
durchschnittliche Maß der tatsächlichen baulichen Ausnutzung der Grundstücke in der 
näheren Umgebung.

Fehlt es an einer heranziehbaren Bebauung, so ist ein Viertel der Grundstücksfläche als 
Geschossfläche anzusetzen.  

(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Beiträge 
geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der Ge-
schossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im 
Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende Grund-
stücksfläche. Gleiches gilt für alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 2 für die 
Beitragsbemessung von Bedeutung sind.

(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. 
Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des 
Entstehens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach 
Absatz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten Geschossfläche ergeben würde. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuentrichten.
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Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist für die Berechnung des Erstat-
tungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag 
entrichtet wurde. 

§ 6 Beitragssatz
Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche 1,40 EURO
b) pro m² Geschoßfläche 10,00 EURO

§ 6a Beitragsabschlag

Dürfen anschließbare Grundstücke i. S. von § 3 Abs. 3 nach der Entwässerungssatzung 
nur vorgeklärte Abwässer in die Entwässerungseinrichtung einleiten, so ermäßigen sich 
die Beitragssätze um die Hälfte. 

§ 7 Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig.  

§ 8 In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.07.1994 für die §§ 1 bis 7 außer Kraft. 

GEMEINDE COLLENBERG

(Siegel)

Collenberg, 19.12.2006 …………………………………………
Ludwig-A. Riedel, 1. Bürgermeister


